
 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen 
Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) zu erreichen. 

DüV Antrag § 6 Abs. 3 Satz 4 (naturräumliche oder agrarstrukturelle Besonderheiten) 

Information nach Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung – DSGVO) 

Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten teile ich Ihnen nach Art. 13 DSGVO 

folgende Informationen mit:  

1. Verantwortlicher der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Verantwortlicher der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Regierungspräsidium 

Kassel.  

Sie erreichen das Regierungspräsidium Kassel wie folgt: 

Postanschrift: Regierungspräsidium Kassel, Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel, 

Email: poststelle@rpks.hessen.de, 

Telefon: +49 561 106 0, 

Telefax: +49 611 32764 1611. 

2. Die oder der Datenschutzbeauftragte des Regierungspräsidiums Kassel 

Die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten des Regierungspräsidiums 

Kassel erreichen Sie unter der oben genannten Anschrift, zu Hd. Datenschutzbeauftragte oder 

Datenschutzbeauftragter des Regierungspräsidiums Kassel.  

3. Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die Datenverarbeitung erfolgt nach dem Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 54, 136) 

in der jeweils gültigen Fassung nebst den ergänzenden Verordnungen und ist für die Bearbeitung 

des Antrages nach § 6 Absatz 3 Satz 4 der Düngeverordnung erforderlich.  

4. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Soweit dies zur Bearbeitung des Antrages erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen 

Daten an Dritte übermittelt. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an den zuständigen 

Kreisausschuss zur Kontrolle der düngerechtlichen Vorschriften. Die übermittelten Daten dürfen 

von den vorgenannten Stellen ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken verwendet werden. 

5. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Die für die Bearbeitung des Antrages erhobenen personenbezogenen Daten werden bis 5 Jahre 

nach Ablauf des Jahres des Genehmigungsendes gespeichert.  

6. Bestehen datenschutzrechtlicher Rechte einer betroffenen Person 
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Nach Art. 15 DSGVO können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. Nach Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht auf 

Berichtigung der Daten. Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, 

die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Ein Recht auf Löschung kommt 

allerdings nicht in Betracht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe dient, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Regierungspräsidium Kassel übertragen 

wurde, Art. 17 Abs. 3 lit. b) DSGVO. Art. 18 Abs. 1 DSGVO gewährt Ihnen unter den dort 

aufgeführten Voraussetzungen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Art. 20 DSGVO 

gewährt Ihnen ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO besteht nach § 35 des Hessischen 

Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) nicht, soweit eine Rechtsvorschrift zur 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten gegen die DSGVO verstößt, können Sie Beschwerde bei dem o. g. behördlichen 

Datenschutzbeauftragten einreichen. Darüber hinaus können Sie nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO 

Beschwerde bei der folgenden Aufsichtsbehörde einreichen: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Postfach 3163 

65021 Wiesbaden 

poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

7. Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Wie unter Ziffer 3 ausgeführt, erfolgt die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zur 

Bearbeitung des Antrages. Eine Nichtbereitstellung der Daten kann für Sie Nachteile haben, da 

infolge dessen Ihr Antrag nicht geprüft werden kann. Dies hat zur Folge, dass über den Antrag 

nicht entschieden werden und infolge dessen keine Genehmigung nach § 6 Absatz 3 Satz 4 der 

Düngeverordnung erfolgen kann. 

 

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de

